


Wo Menschen miteinander leben, 

ob im privaten oder im beruflichen 

Bereich, kann es schnell zu Mei-

nungsverschiedenheiten kommen. Der 

persönliche Versuch einer Einigung 

mit der gegnerischen Partei sollte na-

türlich immer der erste Weg sein. Oft 

fällt es den Beteiligten jedoch schwer, 

ihre Auseinandersetzung allein bei-

zulegen. Es bedarf dann einer unabhängigen Stelle, um die 

streitigen Fragen zu klären und den Konflikt zu schlichten.

Die Streitfälle müssen aber nicht immer vor Gericht aus-

getragen werden. Ich möchte Sie ermuntern, im Fall einer 

Auseinandersetzung des täglichen Lebens (z. B. mit Ihrem 

Nachbarn), zunächst eine Schlichtung durch die gemeind-

liche Schiedsstelle in Ihrer unmittelbaren Nähe in Betracht 

zu ziehen. Die Schlichtungsverfahren vor den Schiedsstellen 

sind ganz überwiegend erfolgreich. Die dort ehrenamtlich 

tätigen Friedensrichterinnen und Friedensrichter werden 

Ihnen kompetent helfen, den Konflikt schnell, kostengünstig 

und so schonend wie möglich beizulegen. 

Weil diese Tätigkeit vor Ort so nützlich und wichtig ist, stellt 

das „Sächsische Schieds- und Gütestellengesetz“ die Er-

richtung einer solchen Schiedsstelle in jeder Gemeinde bzw. 

jedem Gemeindeverband sicher. Einen ersten Überblick über 

die Tätigkeitsbereiche und das Verfahren der Schiedsstellen 

gibt Ihnen dieses Faltblatt.“

„Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger

Dr. Jürgen Martens
Sächsischer Staatsminister der Justiz und für Europa

Dresden, im März 2011     



Zunehmend werden Streitigkeiten – auch in Bagatell-
sachen – ohne vorhergehenden Versuch einer Streit-
schlichtung vor die Gerichte gebracht und dort bis in die 
letzte Instanz ausgetragen. Mancher steht am Ende die-
ses langen Weges trotz des im wahrsten Sinne des Wor-
tes „erstrittenen“ Urteils vor einem Scherbenhaufen: Die 
Rechtsfrage ist zwar möglicherweise zu seinen Gunsten 
entschieden worden, die menschliche Beziehung mit dem 
anderen Beteiligten oftmals aber für immer zerstört. Erst 
hinterher stellt sich dann oft die Frage, ob Gesprächs-
bereitschaft und ein wenig Entgegenkommen für beide 
Seiten besser gewesen wären, da die Beteiligten häufig 
als Nachbarn, Geschäftspartner oder sonst im täglichen 
Leben weiterhin miteinander auskommen müssen. 

Streitschlichtung, wie sie die Schiedsstelle anbietet, ist 
deshalb oft der bessere, schnellere und kostengünstigere 
Weg. Die erfolglose Durchführung eines außergericht-
lichen Schlichtungsversuchs ist in Sachsen aber keine 
Voraussetzung für die Anrufung der Gerichte in Zivil-
sachen.

Streitschlichtung in Streitigkeiten des täglichen  
Lebens und bei „kleinen“ Strafsachen

Die Schiedsstelle kann in bürgerlichen Rechtsstreitig-
keiten über vermögensrechtliche Ansprüche (das sind 
z. B. Nachbar- und Mietrechtsstreitigkeiten) und über 
nicht vermögensrechtliche Ansprüche wegen Verletzung 
der persönlichen Ehre (z. B. Ansprüche wegen einer Be-
leidigung, auf Widerruf unwahrer Erklärungen oder auf  

Schlichten ist besser als Richten 



Unterlassung zukünftiger Handlungen) angerufen wer-
den. Im Gegensatz zum strafrechtlichen Verfahren ist die 
Anrufung der Schiedsstelle in bürgerlichen Streitigkeiten 
nicht vorgeschrieben, sondern geschieht freiwillig. 

Die Schiedsstelle kann jedoch nicht in allen Fällen  
tätig werden: Bei Familien- und Arbeitsrechtsstreitig- 
keiten, bei Verletzungen der persönlichen Ehre in Pres-
se, Rundfunk und Fernsehen und bei Rechtsstreitigkei-
ten, an denen der Staat beteiligt ist, ist die Schiedsstelle 
nicht zuständig. Auch in anderen, rechtlich besonders 
schwierigen Fällen kann die Schiedsstelle die Ausübung 
des Amtes ablehnen.
Die Schiedsstelle ist außerdem im sog. Sühneverfahren 
für „kleine“ Strafsachen zuständig. Die Strafverfolgung 
ist zwar grundsätzlich Sache des Staates, aber in man-
chen persönlichen Angelegenheiten und Streitigkeiten 
im engeren Lebensbereich – den Privatklagesachen – 
müssen Sie, bevor Sie sich an ein Gericht wenden kön-
nen, unter Umständen zuerst die Schiedsstelle einschal-
ten. Solche Privatklagesachen sind unter anderem: 

 Hausfriedensbruch

 Beleidigung

 Körperverletzung

 Bedrohung

 Sachbeschädigung



Kommen solche Straftaten in Betracht, erhebt der 
Staatsanwalt nur dann Anklage, wenn er das öffent- 
liche Interesse an der Strafverfolgung bejaht. Sieht 
er ein solches öffentliches Interesse nicht, verweist 
er Sie auf den Privatklageweg. Das heißt, Sie müssen 
sich selbst mit einer Klage an das Strafgericht wenden, 
wenn Sie eine Bestrafung des Täters wollen. Eine solche 
Privatklage können Sie jedoch nur dann einreichen, 
wenn Sie zuvor versucht haben, sich mit dem anderen 
Beteiligten außergerichtlich zu versöhnen. Für die-
sen gesetzlich vorgeschriebenen Sühneversuch ist die 
Schiedsstelle zuständig. 
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